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Operative Medizintechnik ist unsere zentrale Aufgabe 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Umfang der Lieferungen oder Leistungen, Zustandekommen des 
Vertrages 
 
1.  Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Lieferbe-
 dingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers finden auch dann
 keine Anwendung, wenn wir ihnen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen.  
 Für den Umfang der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
 maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer  schriftlichen 
 Bestätigung. 
 
2.  Angebote des Lieferers binden diesen nur bei ausdrücklicher schriftlicher 
 Vereinbarung. 
 
3.  Die Berechnung von Sonderanfertigungen erfolgt nach vorheriger Preisabsprache. 
 Besonders angefertigte Artikel können nicht zurückgenommen werden. Die 
 Annullierung von Aufträgen über Sonderanfertigungen ist nur mit unserem 
 ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis möglich. Wir sind nicht verpflichtet,  
 uns zur Sonderanfertigung überlassene Muster, Zeichnungen oder andere 
 Unterlagen auf bestehende Schutzrechte zu überprüfen. Die Verantwortung  
 dafür liegt allein beim Besteller. 
 
 
Preis 
 
1.  Die Preise verstehen sich ohne Aufstellung oder Montage, ab Werk, ausschließlich 
 Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen 
 gesetzlichen Höhe hinzu. Es gelten die Preise in €. Für Aufträge bis € 50.00 
 erheben wir einen Zuschlag. 

 
 

Eigentumsvorbehalt 
 
1.  Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Erfüllung unserer Forderungen ein-
 schließlich aller Nebenforderungen unser Eigentum. 
 
2.  Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang 
 weiterzuverkaufen. 
 
3.  Von der Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichs- oder Konkursverfahrens, einer 
 Pfändung oder sonstiger Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller 
 den Lieferer sofort schriftlich zu benachrichtigen. Er muss seine Gläubiger oder die 
 Dritten auf das Vorbehaltseigentum des Lieferers hinweisen. Die dem Lieferer 
 entstehenden Kosten für Interventionen gegen Zugriffe Dritter hat der Besteller zu 
 tragen. 
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Haftung für Mängel 
 
 
1.  Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich 
 nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb von 12 Monaten 
 ohne Rücksicht auf Betriebsdauer vom Tage des Gefahrenüberganges an gerechnet, 
 infolge eines vor dem Gefahrenüberganges liegenden Umstandes, insbesondere 
 wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung 
 unbrauchbar werden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Die 
 Feststellung solcher Mängel muss dem Lieferer unverzüglich schriftlich gemeldet 
 werden. 
 
2.  Der Besteller hat die ihm obliegenden Vertragsverpflichtungen, insbesondere die 
 vereinbarten Zahlungsbedingungen einzuhalten. Wenn eine Mängelrüge geltend 
 gemacht wird, dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten 
 werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. 
 Gehört jedoch der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes, so kann der 
 Besteller Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, 
 über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. 
 
3.  Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermessen 
 erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er dieses, so ist der 
 Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 
 
4. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in 
 allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 12 Monaten. Wird innerhalb dieser Frist 
 keine Einigung erzielt, so können Lieferer und Besteller eine Verlängerung dieser 
 Verjährungsfrist vereinbaren. 
 
5.  Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf 
 Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
 Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
 Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes und solcher chemischer, elektrochemischer 
 oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 
 
6.  Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommene 
 Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus 
 entstehenden Folgen aufgehoben. 
 
7.  Die Bestimmungen über Gewährleistungsfristen in Ziffern 1 und 4 gelten nicht, soweit 
 das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt. 
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8.  Weitere Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen 
 sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an 
 dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit z.B. für Personen-
 schäden oder Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz 
 oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlers  zuge-
 sicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird. 
 
 
Zahlungsbedingungen 
 
1.  Die Zahlungen sind zu leisten frei Zahlstelle des Lieferers. 
 
2.  Die Zahlungen sind netto innerhalb 30 Tagen zu leisten. Bei Zahlungen innerhalb  
 14 Tagen räumen wir 2% Skonto ein. 
 
3.  Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen 
 Diskontsatz der Deutschen Bundesbank mindestens aber 7% berechnet. Der 
 Nachweis des größeren Schadens bleibt vorbehalten. 
 
 
Frist für Lieferungen oder Leistungen 
 
1.  Termine für Lieferungen und Leistungen sind nur verbindlich, wenn sie vom Lieferer 
 ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der 
 Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu be-
 schaffenden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die rechzeitige 
 Klarstellung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
 bedingungen und sonstigen Verpflichtungen. 
 
2.  Kann der Lieferer die Frist für Lieferungen oder Leistungen wegen Mobilmachung, 
 Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder wegen des Eintritts unvorhersehbarer 
 Hindernisse nicht einhalten, so wird die Frist angemessen verlängert, ohne das es 
 dafür der Genehmigung des Bestellers bedürfte. 
 
3.  Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert, so kann, 
 beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld in Höhe von 
 1/2 v. H. des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat dem Besteller 
 berechnet werden. Das Lagergeld wird auf 5 v. H. begrenzt, es sei denn, dass höhere 
 Kosten nachgewiesen werden. 
 
 
 
 
 



 
             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seite 4 von 4 

Operative Medizintechnik ist unsere zentrale Aufgabe 

 
Gefahrenübergang 
 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung erfolgt. 
 
1.  Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn die betriebsbereite Sendung zum 
 Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Die Verpackung erfolgt mit bester Sorgfalt. 
 Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen des Lieferers. Der Lieferer ist berechtigt, 
 die Sendung auf Kosten des Bestellers gegen Bruch, Transport- und Feuerschäden 
 zu versichern, sofern der Besteller die Versicherung nicht ausdrücklich ablehnt. 
 
2.  Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, 
 so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 
 
 
Sonstige Schadensersatzansprüche 
 
Entstehen dem Lieferer Nachteile daraus, dass er bei Sonderfertigungen im Auftrag des 
Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, so kann er Ersatz des ihm entstandenen Schadens 
vom Besteller verlangen. Eine Prüfungspflicht des Lieferers hinsichtlich der möglichen 
Verletzung von Schutzrechten besteht bei Sonderfertigungen nicht. 
 
 
Verbindlichkeit des Vertrages 
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde. 
 
 
Datenspeicherung 
 
Der Besteller ist damit einverstanden, dass seine für die Vertragserfüllung relevanten Daten 
beim Lieferer gespeichert werden. 
 


